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§ 1
Firma, Sitz, Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft führt die Firma

„HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft“.

2. Sie hat ihren Sitz in Lehrte.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Modernisierung schlüsselfertiger und teilfertiger 
Bauten aller Art, wobei die Bauleistungen durch Subunternehmer und die Planung und Bauleitung durch 
dazu befugte Fachleute erfolgen. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, gewerbsmäßig den Abschluss 
von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder 
Darlehen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen sowie Bau-
vorhaben in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen und 
dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder 
von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu verwenden. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke 
jeglicher Art zu erwerben, zu erschließen, aufzubereiten, aufzuteilen, zu bebauen und zu veräußern; das 
gleiche gilt für grundstücksgleiche Rechte aller Art. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren 
alle Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer im Sinne von § 34c GewO.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen.

§ 3
Grundkapital, Aktien

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 4.000.000,00.

2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.000.000 Stückaktien ohne Nennwert.

3. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

4. Der Vorstand bestimmt die Form der Aktienurkunden wie auch der Gewinnanteils- und Erneuerungs-
scheine. Ein Anspruch von Aktionären auf Verbriefung ihrer Anteile besteht nicht.

5. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG be-
stimmt werden.
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6. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 2. Juli 2025 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu Euro 2.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige 
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen 
zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt 
werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgege-
benen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabepreis der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung 
und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt 
sind. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien ent-
fällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 
anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert werden, 
soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 
Ausgabebetrag bzw. Ausgabepreis bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler 
unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von 
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den 
Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. Patenten, Mar-
ken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, 
auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Op-
tions- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-
schaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie 
es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- 
bzw. Wandlungspflicht zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand 
ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut 
oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen 
mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
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 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der 
Grundkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2020 abzuändern.

7. Das Grundkapital ist um bis zu Euro 1.800.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.800.000 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das 
noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten 
mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernun-
ternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 03. Juli 2020 gefassten Ermächtigungs-
beschlusses bis zum 02. Juli 2025 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht 
Gebrauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus 
diesem Bedingten Kapital 2020/I zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/
oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren 
nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 03. Juli 2020 
gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 02. Juli 2025 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum 
Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus 
diesem Bedingten Kapital 2020/I zu bedienen.

 Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 03. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des 
durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor 
der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungs-
auktion im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse Börse (oder einem von der Deutschen 
Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft 
nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) 
der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Aus-
gabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im 
Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 lit. g) bestimmten Ver-
wässerungsschutzregeln.

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der 
Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2020/I abzuändern.

8. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 200.000 auf den 
Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Be-
dingte Kapital 2020/II dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung 
der ordentlichen Hauptversammlung vom 03. Juli 2020 gemäß TOP 10 lit. a) gewährt wurden. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen 
von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien 
erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 03. Juli 2020 
gemäß TOP 10 lit. a) cc) als Ausübungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.  
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Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversamm-
lung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist, ist der 
Aufsichtsrat allein ermächtigt.

§ 4
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der 
Mitglieder des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-
zenden des Vorstands ernennen.

2. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vor-
stands gemeinsam oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

3. Der Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstands von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB 
befreien und die Befugnis zur Alleinvertretung erteilen.

4. Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu beschließen, die insbesondere für be-
stimmte Arten von Geschäften festlegt, dass diese vom Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vorgenommen werden dürfen.

§ 5
Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Er wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der 
er neu gewählt worden ist, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

2. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäfts-
jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl 
eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl oder gerichtliche Bestellung des Nachfolgers eines vor Ab-
lauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitgliedes erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds, sofern die Hauptversammlung oder der Bestellungsbeschluss nichts anderes vorsieht. 

3. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 
an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen nieder-
legen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann einer Verkürzung dieser Frist zustimmen.
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4. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich ein-
berufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. Der Vorsitzende kann in eiligen Fällen eine kür-
zere Frist bestimmen. Außerhalb der Sitzungen sind auch schriftliche, fernmündliche oder vergleichbare 
andere Formen der Beschlussfassung, insbesondere per Telefax, E-Mail oder Videokonferenz, zulässig, 
wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Ausschlag (Stichentscheid); das gilt auch bei Wahlen.

6. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzuge-
ben und entgegenzunehmen.

7. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner nachgewiesenen Auslagen für seine 
Tätigkeit für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare, jährliche Vergütung. Diese beträgt ab 1. Januar 2018 für den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates Euro 66.000,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, für den stellvertretenden Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates Euro 44.000,00 und für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates jeweils 
Euro 33.000,00.

8. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.

§ 6
Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in den Städten Hannover, Hamburg, Berlin oder 
München oder im Umkreis von 60 km vom Sitz der Gesellschaft statt.

2. Sie wird durch den Vorstand einberufen. Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu 
dessen Ablauf sich die Aktionäre anzumelden haben, bekannt gemacht werden. Tagungsort, Tagungs-
zeit und Tagungsordnung sind in der Einladung mitzuteilen.

3. Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG an Aktionäre, die es verlangen, werden aus-
schließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt.

4. Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 1 AktG durch Kreditinstitute, die am 21. Tag vor der 
Hauptversammlung für Aktionäre Inhaberaktien der Gesellschaft in Verwahrung haben, werden aus-
schließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt. 
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§ 7
Teilnahme

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen 
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes vor der Hauptver-
sammlung bei der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der 
gesetzlichen Frist anmelden.

2. Als Berechtigungsnachweis nach Absatz 1 reicht ein Nachweis gemäß § 67 c Abs. 3 AktG aus. Dieser 
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 
beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einladung zur Hauptversammlung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
diesen Nachweis erbracht hat.

§ 8
Vorsitz der Hauptversammlung

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrates als auch sein Stellvertreter 
verhindert sind, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt oder der Aufsichts-
rat kann durch Beschluss einen Versammlungsleiter bestimmen, der nicht Aktionär sein muss. Eine 
Verhinderung umfasst auch den Fall, dass die entsprechenden Personen den Vorsitz nicht übernehmen 
wollen. 

2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Ta-
gesordnung verhandelt werden, die Reihenfolge der Redner sowie die Art und Reihenfolge der Abstim-
mungen.

3.1 Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich nach der Maßgabe des 
Folgenden zu beschränken:

(i) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesordnung nur über einzel-
ne oder mehrere der Gegenstände Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien Beschluss zu fassen, kann der Vorsitzende das Rede- und Frage-
recht der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt 
nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der Berechnung der Dauer der Hauptversammlung blei-
ben die Zeiträume außer Betracht, die auf Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede 
des Vorstands sowie die Ausführungen des Vorsitzenden vor Beginn der Generaldebatte entfallen.
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(ii) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesordnung auch über an-
dere Gegenstände als nach (i) Beschluss zu fassen, kann der Vorsitzende das Rede- und Fragerecht 
der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt nicht 
länger als zehn Stunden dauert. (i) Satz 2 gilt entsprechend.

(iii) Der Vorsitzende kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je Wortmeldung auf 15 Minuten be-
schränken und wenn sich im Zeitpunkt der Worterteilung an den Aktionär mindestens drei weitere 
Redner angemeldet haben, auf zehn Minuten. Der Vorsitzende kann die (zusammengefasste) Rede- 
und Fragezeit, die einem Aktionär während der Versammlung insgesamt zusteht, auf 45 Minuten 
beschränken, auch unter Anrechnung von Wortmeldungen die erfolgten bevor diese Beschränkung 
erklärt wurde, wobei die (zusammengefasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär nach Aus-
spruch dieser Beschränkung zusteht wenigstens noch zehn Minuten betragen muss.

(iv)  Die Beschränkungen nach (i) bis (iii) können vom Vorsitzenden jederzeit, auch zu Beginn der Ver-
sammlung angeordnet werden. Der Vorsitzende hat bei der Ausübung des ihm eingeräumten Er-
messens die konkreten Umstände der Hauptversammlung zu beachten. Er hat sich insbesondere 
an den Geboten der Sachdienlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung zu orien-
tieren. Bei Einhaltung der Maßstäbe in (i) bis (iii) wird vermutet, dass die Voraussetzungen von Satz 
2 und 3 dieses (iv) eingehalten sind.

(v) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Buchstaben a) bis d) gelten als angemessen im 
Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.

3.2 Unabhängig von dem Recht des Vorsitzenden, das Frage- und Rederecht der Aktionäre nach Maßgabe 
von Abs. 3.1 zu beschränken, kann der Vorsitzende um 22:30 Uhr des Versammlungstags den De-
battenschluss anordnen und mit den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach 
Anordnung des Debattenschlusses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig.

3.3 Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über die Bestimmungen in Abs. 
3.1 und 3.2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der 
Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in Abs. 3.1 und 
3.2 unberührt.

§ 9
Beschlussfassung

1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine 
größere Mehrheit verlangen oder weitere Erfordernisse aufstellen, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit 
der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.
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3. Bei der Ausübung des Stimmrechts kann sich der Aktionär vertreten lassen. Der Aktionär kann Stimm-
rechtsvollmacht schriftlich, per Telefax oder – sofern dies durch die Gesellschaft in der Einladung zur 
Hauptversammlung zugelassen wird – elektronisch per E-Mail mit einem von der Gesellschaft zu be-
stimmenden üblichen Echtheitsnachweis erteilen. Die Einzelheiten für die Erteilung der Stimmrechts-
vollmacht werden gleichzeitig mit der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären zugänglich 
gemacht.

§ 10
Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss für das voran-
gegangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns sowie dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jah-
resabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat an den Verhandlungen des Aufsichtsrats teilzunehmen und über die wesent-
lichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berichten.

2. Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Hauptversammlung zu berich-
ten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem 
Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, 
sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Haupt-
versammlung zu überlassen.

3. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung 
einzuberufen, die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahrs stattzufinden hat. Die 
Hauptversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die 
Verwendung des Bilanzgewinns und wählt den Abschlussprüfer.

§ 11
Gewinnverwendung

1. Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresab-
schluss ergebenden Bilanzgewinns.

2. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus berechtigt, weitere 
Beträge bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, 
soweit nicht die anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder sie nach Einstellung 
die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

3. Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Be-
träge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.
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§ 12
Schlussbestimmungen

1. Gesellschaftsblatt im Sinne von § 25 AktG ist der Bundesanzeiger. Freiwille Bekanntmachungen werden 
dort oder im Internet auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht. Informationen an die Inhaber 
zugelassener Wertpapiere dürfen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden, sofern 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

2. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 
10.000,00.

Ich bescheinige hiermit gemäß § 181 AktG, dass die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 02.07.2021 – UR-Nr. 151/2021 des 
Notars Dieter Menzel in Lehrte – und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 
eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Lehrte, den 2. Juli 2021

Dieter Menzel

N o t a r


